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Einführung

A. Problemstellung und Ziele der Untersuchung

Nach jahrelanger Diskussion hat der Rat der Europäischen Union am 24. Juni 2016 
die Verordnung (EU) 2016/1103 (EuGüVO)1 und die Verordnung (EU) 2016/1104 
(EuPartVO)2 verabschiedet, die das internationale Güterrecht der Ehen und einge-
tragenen Partnerschaften umfassend regeln. Zwar konnte keine Einstimmigkeit 
unter allen EU-Mitgliedstaaten erzielt werden, sodass man wie schon bei der 
Rom III-VO3 auf das Instrument der Verstärkten Zusammenarbeit ausweichen 
musste. Es nehmen aber immerhin 18 Mitgliedstaaten an den Güterrechtsverord-
nungen teil; diese sind damit erfolgreicher als die Rom III-VO4. Seit dem 29. Ja-
nuar 2019 befinden sich die Güterrechtsverordnungen nunmehr in Geltung.5

Mit den Güterrechtsverordnungen hat der europäische Gesetzgeber den Pro-
zess der unionsrechtlichen Vereinheitlichung des Internationalen Privat- und Zi-
vilverfahrensrechts fortgesetzt. Dabei kommt den Güterrechtsverordnungen im 
System des unionalen IPR und IZVR eine doppelte Bedeutung zu: Auf dem Ge-
biet des Familienrechts treten sie neben die vorhandenen Teilkodifikationen 

1 Verordnung (EU) 2016/1103 des Rates vom 24. Juni 2016 zur Durchführung einer Ver-
stärkten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands, 
ABl.  EU L 183 v. 8.7.2016, S.  1 ff.

2 Verordnung (EU) 2016/1104 des Rates vom 24. Juni 2016 zur Durchführung der Verstärk-
ten Zusammenarbeit im Bereich der Zuständigkeit, des anzuwendenden Rechts und der Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen güterrechtlicher Wirkungen einge-
tragener Partnerschaften, ABl.  EU L 183 v. 8.7.2016, S.  30 ff.

3 Verordnung (EU) Nr.  1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung 
einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne 
Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts, ABl.  EU L 343 v. 29.12.2010, S.  10 ff.

4 Im Fall der Rom III-VO waren an der Verstärkten Zusammenarbeit zunächst nur 14 Mit-
gliedstaaten beteiligt, siehe die Aufzählung in EG 6 Rom I-VO; inzwischen sind den Verord-
nungen drei weitere Staaten beigetreten: Litauen, Griechenland und Estland.

5 Zum zeitlichen Anwendungsbereich unten noch näher 2. Teil C. I. (S.  125 ff.).
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(Brüssel IIa-VO6, Rom III-VO und EuUntVO7) und schließen hier – wenn auch 
nur für die beteiligten Mitgliedstaaten – die auf dem Gebiet des Güterrechts be-
stehende Lücke.8 Zugleich bilden die Güterrechtsverordnungen zusammen mit 
der EuErbVO9 erste Bausteine für ein vereinheitlichtes internationales Vermö-
gensrecht10, das in zentralen Bereichen wie dem Gesellschaftsrecht und insbe-
sondere dem Sachenrecht noch auf eine unionsrechtliche Kodifikation wartet11.

Die vermögensrechtliche Bedeutung des materiellen Güterrechts auf sach-
rechtlicher Ebene beschränkt sich nicht auf die Rechtsbeziehungen der Ehegat-
ten bzw. der eingetragenen Lebenspartner untereinander, sondern erstreckt sich 
in vielfältiger Weise auf das Verhältnis zu Dritten und damit auf den allgemeinen 
Rechtsverkehr. So finden sich in den meisten Güterrechtsordnungen Beschrän-
kungen der Verfügungsmacht der Ehegatten und eingetragenen Partner, und dies 
nicht nur in Güterständen der Gütergemeinschaft; auch Paare, die in einem Gü-
terstand der Gütertrennung leben, können Beschränkungen unterworfen sein. 
Prominenteste Beispiele sind die Verfügungsbeschränkungen bei Veräußerung 
des Familienheims oder von Haushaltsgegenständen. Weiterhin existieren in Gü-
terständen der aufgeschobenen Gütergemeinschaft und des Zugewinnausgleichs 
sog. Rückholansprüche. Sie ermöglichen es einem Ehegatten oder eingetragenen 

6 Verordnung (EG) Nr.  2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständig-
keit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfah-
ren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr.  1347/2000, ABl.  EU L 338 v. 23.12.2003, S.  1 ff.

7 Verordnung (EG) Nr.  4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, 
das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zu-
sammenarbeit in Unterhaltssachen, ABl.  EU L 7 v. 10.1.2009, S.  1 ff. Siehe zum Kollisions-
recht Art.  15 EuUntVO i. V. m. dem Protokoll über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende 
Recht vom 23.11.2007 (Haager Unterhaltsprotokoll), abrufbar unter <https://assets.hcch.net/
docs/d5f89587-f5f1-4c86-aa40-70472892cf11.pdf> (zuletzt abgerufen am 20.4.2019); deut-
sche Übersetzung abrufbar unter <https://assets.hcch.net/upload/text38d.pdf> (zuletzt abgeru-
fen am 20.4.2019).

8 Vgl. Raupach, Ehescheidung mit Auslandsbezug, S.  292. Es handelt sich freilich nicht um 
die letzte Lücke; siehe zum Vereinheitlichungsprozess im europäischen internationalen Famili-
enrecht und den verbleibenden Lücken den Überblick bei Dutta, ZEuP 2016, 427 (429 ff.).

9 Verordnung (EU) Nr.  650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 
2012 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung 
von Entscheidungen und die Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen 
sowie zur Einführung eines Europäischen Nachlasszeugnisses, ABl.  EU L 201 v. 27.7.2012, 
S.  107 ff.

10 Vgl. zum Zusammenspiel zwischen der EuErbVO und den Güterrechtsverordnungen 
Buschbaum, GPR 2014, 4 (6 f.).

11 Siehe zum Diskussionsstand und zu den existierenden Vorschlägen zu einer Vereinheitli-
chung auf diesen Gebieten Kieninger, IPRax 2017, 200 (201 ff.); speziell zum Sachenrecht 
Kieninger, in: FS Coester-Waltjen, S.  469 ff.
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Partner, zunächst wirksame Verfügungen des anderen Partners, die den Vermö-
gensausgleich bei Beendigung des Güterstands gefährden, wieder rückgängig zu 
machen und die betroffenen Vermögensgegenstände vom Dritten zurückzufor-
dern. Einige Rechtsordnungen beschränken zudem die Verpflichtungsmacht der 
Ehegatten und Lebenspartner für bestimmte Arten von Schuldverträgen. Sogar 
die Ausübung von Gestaltungsrechten kann an die Mitwirkung des Partners ge-
bunden sein (z. B. die Kündigung des Mietvertrags der Ehewohnung). Umge-
kehrt kann das Ehevermögensrecht aber auch eine für Dritte günstige Wirkung 
entfalten, etwa durch die Mitverpflichtung des nicht-kontrahierenden Ehegatten 
bzw. Partners bei „Schlüsselgewalt“-Geschäften oder durch die Eigentumsver-
mutungen, die Dritten bei der Vollstreckung wegen einer persönlichen Schuld 
eines Ehegatten oder eingetragenen Partners zugutekommen.

Solche Regelungen existieren nicht in allen nationalen Rechtsordnungen und 
sind dort, wo es sie gibt, ganz unterschiedlich ausgestaltet. Da mit einer Verein-
heitlichung des materiellen Güterrechts in der näheren Zukunft nicht zu rechnen 
ist12, wird es kurz- und mittelfristig bei diesem güterrechtlichen Flickenteppich 
bleiben. Dem internationalen Güterrecht kommt daher eine überragende prakti-
sche Bedeutung zu. Diese wird sogar noch zunehmen, da mit der wachsenden 
Mobilität der Unionsbürger auch die Zahl der grenzüberschreitenden Sachver-
halte mit güterrechtlichem Bezug stetig ansteigt. So gab es in der Europäischen 
Union bereits zu Beginn des Jahrzehnts rund 16 Millionen internationale Paare, 
was 13 Prozent der Gesamtzahl der Ehen entspricht.13 Und der Trend hält an.14 
Dementsprechend wächst auch die Zahl der güterrechtlich überlagerten Rechts-
verhältnisse mit Dritten, die kollisionsrechtlich zu bewältigen sind. Dem war 
sich der europäische Gesetzgeber durchaus bewusst: Die Güterrechtsverordnun-
gen erfassen explizit nicht nur das Vermögensrecht der Ehegatten und eingetra-
genen Partner im Innenverhältnis, sondern nach Art.  1 Abs.  1 i. V. m. Art.  3 Abs.  1 

12 Bislang wurden in der Wissenschaft nur unverbindliche Prinzipien zum ehelichen Güter-
recht erarbeitet, siehe Boele-Woelki/Ferrand/González Beilfuss/Jänterä-Jareborg/Lowe/Marti-
ny/Pintens, Principles of European family law (2013), vgl. hierzu auch Dethloff, in: FS v. Hof-
mann, S.  73; Dethloff/Timmermann, NZFam 2016, 1076 ff.

13 European Policy Evaluation Consortium (EPEC), Impact Assessment Study on Commu-
nity Instruments concerning matrimonial property regimes and property of unmarried couples 
with transnational elements, final report to the European Commission (5.3.2010), abrufbar un-
ter <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/48820a62–4950–4ebb-a 
20c-d5bc9f35bd84/language-en> (zuletzt abgerufen am 20.4.2019).

14 Siehe etwa zu Deutschland die Daten des Statistischen Bundesamts (abrufbar unter  
<https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Eheschliessun-
gen-Ehescheidungen-Lebenspartnerschaften/Tabellen/eheschliessungen-deutsch-auslaender.
html>, zuletzt abgerufen am 20.4.2019): Die Zahl der neuen Eheschließungen zwischen Deut-
schen und Ausländern ist von 43.727 im Jahr 2013 auf 48.167 im Jahr 2016 gestiegen.
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lit.  a EuGüVO15/Art.  1 Abs.  1 i. V. m. Art.  3 Abs.  1 lit.  b EuPartVO16 und Art.  27 
lit.  f EuGüVO/EuPartVO17 auch deren vermögensrechtliche Außenbeziehungen.

Damit folgen die Drittbeziehungen im Ausgangspunkt auch denselben kollisi-
onsrechtlichen Regeln wie die vermögensrechtlichen Innenbeziehungen der 
Ehegatten und eingetragenen Partner. Diese orientieren sich aber nicht zwingend 
auch an den Interessen des Dritten. Dies zeigt etwa das Beispiel eines deutschen 
Ehepaars, das seinen ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach der 
Eheschließung in Frankreich hatte und später nach Deutschland zurückgezogen 
ist. Aufgrund der unwandelbaren Aufenthaltsanknüpfung (Art.  26 Abs.  1 lit.  a 
EuGüVO) bleibt es auch nach der Rückkehr nach Deutschland bei der Anwen-
dung des französischen Güterrechts. Es gelten damit grundsätzlich auch die teils 
strengeren Verfügungsbeschränkungen des französischen Ehevermögensrechts. 
Mit deren Anwendbarkeit wird aber ein Dritter, der von einem der Ehegatten eine 
in Deutschland belegene Sache erwirbt, kaum rechnen. Problematisch ist weiter-
hin, dass es nach den Anknüpfungsregeln der Güterrechtsverordnungen in be-
stimmten Konstellationen zu ex tunc wirkenden Statutenwechseln kommen 
kann. Die rückwirkende Geltung eines anderen nationalen Güterrechtsregimes 
erfasst grundsätzlich auch Rechtsgeschäfte, die ein Ehegatte oder Partner im 
Zwischenzeitraum mit einem Dritten abgeschlossen hat. Dem Dritten droht da-
her ein Verlust bereits erworbener Rechtspositionen.

Die Folge ist ein erhebliches Bedürfnis für einen kollisionsrechtlichen Dritt-
schutz. Dem hat der Verordnungsgeber zwar teils schon selbst Rechnung getra-
gen: In Art.  22 Abs.  3 EuGüVO/EuPartVO18 und Art.  26 Abs.  3 UAbs.  3 
 EuGüVO/Art.  26 Abs.  2 UAbs.  3 EuPartVO19 hat er für Fälle rückwirkender Sta-
tutenwechsel sog. Drittschutzklauseln und in Art.  28 EuGüVO/EuPartVO20 eine 
Verkehrsschutzvorschrift zugunsten gutgläubiger Dritter geschaffen. Diese Re-
gelungen sind allerdings in vielerlei Hinsicht lückenhaft und auslegungsbedürf-
tig. Sie können nicht mehr als einen normativer Ausgangspunkt für die Lösung 
der vielfältigen Drittschutzprobleme sein, derer sich im Detail die Rechtspre-
chung und die Wissenschaft anzunehmen haben.

Offene Fragen bestehen dabei nicht nur im Hinblick auf die Interpretation der 
Vorschriften selbst, sondern auch in Bezug auf ihr Verhältnis zu angrenzenden 
Kollisionsnormen innerhalb und außerhalb der Güterrechtsverordnungen. Inner-
halb der Verordnungen besteht eine Konkurrenz zwischen dem in Art.  28 

15 Siehe hierzu auch EG 18 Satz  3, EG 20 Halbs. 2 und EG 72 Satz  1 EuGüVO.
16 Siehe hierzu auch EG 20 Halbs. 2 und EG 70 Satz  1 EuPartVO
17 Siehe hierzu auch EG 52 Satz  2 EuGüVO und EG 51 Satz  2 EuPartVO.
18 Siehe hierzu auch EG 46 Satz  3 EuGüVO und EG 45 Satz  3 EuPartVO.
19 Siehe hierzu auch EG 51 Satz  2 EuGüVO und EG 50 Satz  2 EuPartVO.
20 Siehe hierzu auch EG 52 Satz  3 EuGüVO und EG 51 Satz  3 EuPartVO.
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 EuGüVO/EuPartVO normierten Gutglaubensschutz und dem Vorrang von Ein-
griffsnormen in Art.  30 EuGüVO/EuPartVO. Im Hinblick auf die Reichweite des 
Güterstatuts der EuGüVO/EuPartVO ist insbesondere die Abgrenzung zum Sa-
chenstatut klärungsbedürftig. Diese Frage ist für den Rechtsverkehr mit Dritten 
von erheblicher Bedeutung, da sie unmittelbare Auswirkungen auf die Eigen-
tumslage hat.

Diesen und weiteren offenen Fragen der Drittbeziehungen und des Drittschut-
zes in den Güterrechtsverordnungen widmet sich die vorliegende Untersuchung.

B. Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes

I. Drittbeziehungen und Drittschutz

Wenn die „Drittbeziehungen“ in den Europäischen Güterrechtsverordnungen 
zum Gegenstand der Untersuchung gemacht werden, so sind damit privatrechtli-
che Rechtsbeziehungen gemeint, die zwischen einem Ehegatten oder Partner 
oder beiden Ehegatten oder Partnern auf der einen Seite und einer beliebigen 
sonstigen (natürlichen oder juristischen) Person auf der anderen Seite bestehen 
und deren genauer Umfang durch das Güterstatut bestimmt wird. Dabei liegt der 
Fokus auf rechtsgeschäftlich begründeten Rechtsbeziehungen. Es kann aber 
punktuell auch um güterrechtliche Überlagerungen gesetzlicher Schuldverhält-
nisse gehen, etwa im Zusammenhang mit der Haftung von Ehegatten und Part-
nern für deliktische Ansprüche. Abzugrenzen ist der Begriff der „Drittbeziehun-
gen“ von dem umfassenderen Begriff der „Außenwirkungen“ der Ehe bzw. Part-
nerschaft, der auch andere Aspekte wie etwa Fragen der Vertretungsbefugnis vor 
Gericht umfasst21. Letztere sollen hier ausgeklammert werden.

Der Begriff „Drittschutz“ beinhaltet, wie schon angedeutet wurde, zwei unter-
schiedliche Komponenten: zum einen den Bestandsschutz, der von den Dritt-
schutzklauseln in Art.  22 Abs.  3 EuGüVO/EuPartVO und Art.  26 Abs.  3 UAbs.  3 
EuGüVO/Art.  26 Abs.  2 UAbs.  3 EuPartVO gewährleistet wird, zum anderen 
den Verkehrsschutz, der einheitlich in Art.  28 EuGüVO/EuPartVO geregelt ist. 
Dem „Verkehrsschutz“ kann man zwar auch eine objektive Funktion zusprechen, 
da er im Interesse der Allgemeinheit zur „Leichtigkeit des Rechtsverkehrs“22 bei-
trägt23. Dieser gemeinwohlbezogenen Dimension des Verkehrsschutzes kommt 

21 Vgl. Staudinger/Mankowski, BGB, Art.  14 EGBGB Rn.  305.
22 So zur Rechtfertigung des gutgläubigen Erwerbs im deutschen Sachenrecht Münch-

Komm-BGB/Oechsler, §  932 Rn.  3.
23 Vgl. auch Martiny, in: Liber Amicorum Pintens, S.  903 (916): „protection of legal cer-

tainty and ensuring trust in the legal rules of the marketplace“. Als Teilaspekt dessen könnte 
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jedoch nur eine untergeordnete Bedeutung zu.24 Im Vordergrund steht der Schutz 
der Verkehrsinteressen als individuelles internationalprivatrechtliches Interesse25 
des Dritten.26

II. Drittschutz im internationalen Güterrecht

Die Untersuchung hat gerade die Drittbeziehungen und den Drittschutz in den 
Güterrechtsverordnungen, also im internationalen Güterrecht zum Gegenstand.

1. Abgrenzung zum sachrechtlichen Drittschutz

Hiervon zu unterscheiden ist der Drittschutz im Güterrecht auf sachrechtlicher 
Ebene. Beim sachrechtlichen Drittschutz geht es zum einen um die Situation, 
dass die Ehegatten durch eine güterrechtliche Vereinbarung, also im Rahmen 
eines Ehevertrags, den gesetzlichen Güterstand der anwendbaren Rechtsordnung 
zugunsten eines Wahlgüterstands abwählen oder in Teilen modifizieren. Diese 
Option besteht in nahezu allen nationalen Güterrechtsregimen.27 Damit die Ehe-
gatten/Partner die Vereinbarungen Dritten entgegenhalten können, müssen je-
doch in den meisten Rechtsordnungen zusätzliche Publizitätsanforderungen er-
füllt sein28: Teilweise entfaltet die Vereinbarung erst dann Wirkung zulasten Drit-

man auch den Schutz der Aussagekraft öffentlicher Register ansehen, den Weber, DNotZ 2016, 
659 (685) als Normzweck des Art.  28 EuGüVO ausmacht.

24 Vgl. auch von Bar, IPR II, §  1 Rn.  53 ff., der im Zusammenhang mit dem Verkehrsschutz 
im EVÜ davon ausgeht, dass sich bei allseitigen Kollisionsnormen der „Akzent vom Verkehrs-
schutz auf einen Gutglaubensschutz“ verlagert hat.

25 Siehe hierzu Kegel/Schurig, IPR, §  2 II 2 (S.  137 ff.); siehe auch Fischer, Verkehrsschutz 
im internationalen Vertragsrecht, S.  104 ff., 175: Verkehrsschutz als „kollisionsrechtliches Prin-
zip“.

26 Näher zum Schutzzweck des Art.  28 EuGüVO/EuPartVO unten noch 7. Teil A. III.  
(S.  391 ff.).

27 Siehe den rechtsvergleichenden Überblick bei Boele-Woelki/Ferrand/González Beilfuss/
Jänterä-Jahreborg/Lowe/Martiny/Pintens, Principles of European family law, S.  100 ff.

28 Siehe zu den Unterschieden zwischen den Publizitätssystemen in den EU-Mitgliedstaa-
ten Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner (Hrsg.), European Family Law in Action, S.  1161 ff. 
(Question 194); Consortium Asser – UCL, Analyse Comparative des Rapports Nationaux et 
Propositions d’Harmonisation (2003), französische Fassung abrufbar unter <ec.europa.eu/ci 
viljustice/publications/docs/regimes/report_regimes_030703_fr.pdf> (zuletzt abgerufen am 
20.4.2019), S.  39, 88 f., 181 f.; Feldtmann/von Freyhold/Vial/Bühler, Facilitating Life Events 
(comparative study on the legislation of the Member States of the European Union on civil 
status), Final Report for the European Commission, abrufbar unter <http://www.freyvial.de/
Publications/Civil_Status_in_Europe_Fullreport.pdf> (zuletzt abgerufen am 20.4.2019); Lagar-
de, in: Gottwald (Hrsg.), Perspektiven der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen in der 
Europäischen Union, S.  1 (8 f.); Martiny, in: Liber Amicorum Pintens, S.  903 (906 ff.); siehe 
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ter, wenn die Ehegatten/Partner sie in einem öffentlichen Güterrechtsregister 
eintragen lassen (so z. B. im griechischen [Art.  1403 Abs.  2 grZGB29], im portu-
giesischen [Art.  1711 Abs.  1 portCC]30 und – für bestimmte Arten von Vereinba-
rungen – im norwegischen Recht [§  55 Abs.  1 norwEheG31]).32 Andere Rechts-
ordnungen ermöglichen zwar eine Registrierung des Güterstands; die fehlende 
Eintragung ist für die Wirkung gegenüber Dritten aber unschädlich, wenn der 
Dritte bei Abschluss des betroffenen Rechtsgeschäfts Kenntnis von der Verein-
barung hatte (so z. B. im belgischen [Art.  1395 §  2 belgCC33], deutschen [§  1412 

auch die Datenbank „Couples of Europe – The law for couples in the 27 EU countries“, abruf-
bar unter <http://www.coupleseurope.eu> (zuletzt abgerufen am 20.4.2019).

29 Astikos Kodikas (Αστικός Κώδικας, griechisches Zivilgesetzbuch) vom 15.3.1940; siehe 
Angaben zu den letzten Änderungen und eine deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei Kastris-
sios, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Grie-
chenland, S.  52 ff.

30 Código Civil Português (portugiesisches Zivilgesetzbuch) vom 25.11.1966; siehe Anga-
ben zu den letzten Änderungen sowie eine deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei Nordmeier, 
in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Portugal, 
S.  55 ff.

31 Lov om ekteskap (norwegisches Ehegesetz) Nr.  47 vom 4.7.1991; siehe Angaben zu den 
letzten Änderungen und eine deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei Sperr, in: Bergmann/
Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Norwegen, S.  77 ff.

32 In den übrigen skandinavischen Rechtsordnungen ist die Registrierung der güterrechtli-
chen Vereinbarung nicht nur Voraussetzung für die Wirkung gegenüber Dritten, sondern schon 
Voraussetzung für die Wirkung im Innenverhältnis zwischen den Ehegatten. Siehe zum däni-
schen Recht: §  37 dänEhewG – Lov om ægteskabs indgåelse og opløsningvom (dänisches Ehe-
wirkungsgesetz) vom 18.3.1925; siehe die deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei Giesen, in: 
Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Dänemark, 
S.  65 ff. Zum finnischen Recht: §  44 Abs.  1 finEheG – Avioliittolaki (finnisches Ehegesetz), 
Gesetz Nr.  234 vom 13.6.1929; siehe deutsche Übersetzung bei Arends, in: Bergmann/Ferid/
Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Finnland, S.  35 ff. Zum isländi-
schen Recht: Art.  82 ff. islEheG – Hjúskaparlög (isländisches Ehegesetz), Gesetz Nr.  31/1993 
vom 14.4.1993; siehe die Angaben zu den letzten Änderungen sowie eine deutsche Überset-
zung (in Auszügen) bei Bahner, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht, Island, S.  20 ff. Zum schwedischen Recht: §  7:3 Abs.  3 und 4 swEheG – Äk-
tenskapsbalk (schwedisches Ehegesetzbuch), Gesetz Nr.  1987:230 vom 14.5.1987; siehe deut-
sche Übersetzung bei Giesen, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht, Schweden, S.  53 ff.

33 Code civil belge (belgisches Zivilgesetzbuch), in Kraft getreten am 21.3.1804 (belgische 
Fortentwicklung des französischen Code civil); siehe Angaben zu den letzten Änderungen und 
eine deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei Pintens, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), 
Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Belgien, S.  78 ff. Die Vorschrift wurde neu einge-
führt und gilt für Vereinbarungen, die ab dem 1.9.2015 beurkundet wurden; siehe zum alten 
und zum Übergangsrecht Hustedt, in: Süß/Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa, Länderbericht 
Belgien, Rn.  58 f.
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BGB] und niederländischen Recht [Art.  1:116 Abs.  1 BW34]). In wieder anderen 
Rechtsordnungen, in denen es kein öffentlich einsehbares Güterrechtsregister 
gibt, ist stets die positive Kenntnis des Dritten von der Vereinbarung erforderlich 
(so z. B. im polnischen [Art.  47/1 polFVGB35] und russischen Recht [Art.  46 
Abs.  1 russFGB36]). In Frankreich, wo es ebenfalls kein Güterrechtsregister gibt, 
genügt es für die Wirkung eines Ehevertrags gegenüber Dritten, dass dieser in 
der Eheschließungsurkunde angegeben und dem Standesbeamten vorgelegt wird 
(Art.  1394 Abs.  2 franzCC37); auf die Kenntnis des Dritten kommt es nur dann 
an, wenn diese Formalitäten nicht eingehalten wurden (Art.  1394 Abs.  3 
 franzCC38).39 Nur wenige Rechtsordnungen lassen die formgerechte Vereinba-
rung zwischen den Ehegatten für die Wirkung gegenüber Dritten genügen und 
verzichten auf einen Publizitätsakt (so z. B. das schweizerische40 und das türki-
sche Recht41). Solche nationalen Regelungen über die Wirksamkeit einer Güter-

34 Burgerlijk Wetboek (niederländisches Zivilgesetzbuch), in Kraft getreten am 1.10.1838, 
siehe deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei W. Weber/Breemhaar, in: Bergmann/Ferid/Hen-
rich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Niederlande, S.  76 ff.

35 Kodeks rodzinny i opiekuńczy (polnisches Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch) 
vom 25.2.1964; siehe Angabe zu den letzten Änderungen und eine deutsche Übersetzung (in 
Auszügen) bei de Vries, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kind-
schaftsrecht, Polen, S.  55 ff.

36 Семейный кодекс Российской Федерации (Familiengesetzbuch der russischen Födera-
tion) vom 29.12.1995; siehe die Angaben zu den letzten Änderungen sowie eine deutsche 
Übersetzung (in Auszügen) bei Lorenz, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales 
Ehe- und Kindschaftsrecht, Russische Föderation, S.  44 ff.

37 Code civil, in Kraft getreten am 21.3.1804; siehe Angaben zu den letzten Änderungen 
sowie eine deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei Henrich/Schönberger, in: Bergmann/Ferid/
Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Frankreich, S.  55 ff.

38 Bei Nichteinhaltung der Formalitäten kann die ehevertragliche Güterstandswahl Dritten 
nach Art.  1394 Abs.  3 franzCC nur dann entgegengehalten werden, wenn in dem Vertrag, der 
mit dem Dritten geschlossen wird, angegeben wird, dass ein Ehevertrag existiert.

39 Siehe zur Wirksamkeit eines Güterstandswechsels nach der Eheschließung gegenüber 
Dritten Art.  1397-6 Abs.  1 franzCC: Danach wird der Wechsel Dritten gegenüber drei Monate 
nach Erfüllung der in Art.  1397-5 franzCC normierten Formalitäten wirksam. Werden diese 
Formalitäten nicht eingehalten, kann der Güterstandswechsel dem Dritten nur entgegengehal-
ten werden, wenn die Ehegatten in dem mit dem Dritten abgeschlossenen Vertrag ihren neuen 
Güterstand angegeben haben (Art.  1397-6 Abs.  2 franzCC).

40 Das früher in der Schweiz existierende Güterrechtsregister wurde zum 1.1.1988 abge-
schafft, vgl. Schwenzer/Bock, in: Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner (Hrsg.), European Family 
Law in Action IV, Switzerland, S.  1169 (Question 194). Dementsprechend wurde auch die frü-
here Drittschutzvorschrift in Art.  248 a. F. schwZGB gestrichen.

41 Vgl. Art.  205 türkZGB – Türk Medenî Kanunu (türkisches Zivilgesetzbuch) vom 
22.1.2001, siehe Angaben zu den letzten Änderungen sowie eine deutsche Übersetzung (in 
Auszügen) bei Rumpf/Odenthal, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und 
Kindschaftsrecht, Türkei, S.  62 ff.
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standswahl gegenüber Dritten sollen nicht unmittelbar Gegenstand der Untersu-
chung sein. Sie spielen aber mittelbar im Rahmen der kollisionsrechtlichen Gut-
glaubensvorschrift des Art.  28 EuGüVO/EuPartVO eine Rolle, da die 
Registrierung des Güterstands in einem nationalen Register nach Absatz 2 lit.  b 
eine Vermutung für die Bösgläubigkeit des Dritten im Hinblick auf das anwend-
bare Recht begründet.

Daneben finden sich in einigen nationalen Güterrechten punktuell weitere 
sachrechtliche Drittschutzvorschriften als Annex zu güterrechtlichen Regelun-
gen, die sich nachteilhaft für Dritte auswirken können. Das praktisch wichtigste 
Beispiel betrifft Verfügungsbeschränkungen, die – wie im Fall der Verfügungs-
beschränkungen für die Ehewohnung – dem Schutz der essenziellen Lebens-
grundlage der Ehe dienen. In einzelnen Rechtsordnungen werden gutgläubige 
Erwerber vor solchen Einschränkungen geschützt.42 Auch diese Art des sach-
rechtlichen Drittschutzes gehört nicht zum unmittelbaren Gegenstand der Unter-
suchung. Er spielt allerdings insofern mittelbar eine Rolle, als sich die nationalen 
Rechtsordnungen hierzu ganz unterschiedlich verhalten: Manche verzichten 
ganz auf solche Drittschutzvorschriften, in den übrigen sind sie teils sehr unter-
schiedlich ausgestaltet.43 Der sachrechtliche Drittschutz kann damit selbst zum 
Anwendungsfall für den kollisionsrechtlichen Drittschutz werden. Umgekehrt 
kann der sachrechtliche Drittschutz den kollisionsrechtlichen Drittschutz aber 
möglicherweise auch verzichtbar machen. Es stellt sich – allgemein formuliert 
– die Frage nach dem Verhältnis zwischen kollisionsrechtlichem und sachrecht-
lichem Drittschutz.44

Vom Drittschutz im internationalen Güterrecht abzugrenzen ist weiterhin der 
Drittschutz, den das anwendbare Sachenrecht (lex rei sitae) gewährt, so in 
Deutschland die Vorschriften zum gutgläubigen Erwerb von Grundstücken 
(§  892 BGB) und beweglichen Sachen (§§  932 bis 936 BGB). Auch diese sollen 
nur insoweit Gegenstand dieser Untersuchung sein, als es um ihr Verhältnis zum 
Drittschutz im Güterkollisionsrecht geht.

42 Dazu unten noch 1. Teil A. II. 2. d) bb) (S. 64 f.).
43 Siehe dazu unten noch rechtsvergleichend 1. Teil A. II. 2. d) bb) (S. 64 f.); siehe auch zum 

sachrechtlichen Drittschutz bei Verfügungen über das Gesamtgut in einer Gütergemeinschaft  
1. Teil A. II. 1. b) cc) (2) (S.  45 ff.).

44 Vgl. MünchKomm-BGB/von Martiny, Art.  3 Rom-I-VO Rn.  81: Es sei „weitgehend un-
geklärt, wie sich kollisions- und sachrechtlicher Schutz im Einzelnen zueinander verhalten“; 
siehe auch Reithmann/Martiny/Martiny, Internationales Vertragsrecht, Rn.  2. 120; Kroll-Lud-
wigs, Parteiautonomie, S.  488 (Verhältnis zwischen kollisions- und sachrechtlichem Dritt-
schutz „weitgehend ungeklärt“).
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2. IPR und IZVR

In ihrer Grundkonzeption folgen die Güterrechtsverordnungen einem neuen Trend 
in der EU-Gesetzgebung: Wie schon die EuErbVO sind sie als „all-inclu sive“-
Rechtsakte45 ausgestaltet.46 Sie decken nicht nur das Güterkollisionsrecht (Kapitel 
III: Art.  20 bis 35 EuGüVO/EuPartVO), sondern auch das IZVR ab. Dazu gehören 
jeweils das Kapitel II über die gerichtliche Zuständigkeit (Art.  4 bis 19 EuGüVO/
EuPartVO), das Kapitel IV über die Anerkennung, Vollstreckbarkeit und Vollstre-
ckung von Entscheidungen (Art.  36 bis 57 EuGüVO/EuPartVO) und das Kapitel 
V über öffentliche Urkunden und gerichtliche Vergleiche (Art.  58 bis 60 EuGüVO/
EuPartVO). Der Verordnungsgeber schließt sich damit in gewisser Weise dem 
französischen Verständnis des Internationalen Privatrechts an: Dort werden zum 
droit international privé traditionell nicht nur die conflits des lois, sondern auch 
das gesamte IZVR (conflits des juridictions) gezählt.47

Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt zwar klar auf den Drittbeziehungen 
und dem Drittschutz im Kollisionsrecht der Güterrechtsverordnungen; das IZVR 
kann aber nicht vollständig außer Betracht bleiben. Vielmehr soll das Kapitel II 
über die gerichtliche Zuständigkeit in die Untersuchung miteinbezogen werden. 
Denn zum einen bestehen zwischen dem Zuständigkeitsrecht und dem Kollisi-
onsrecht der Güterrechtsverordnungen vielfältige Berührungspunkte, zum ande-
ren werfen auch die Regelungen über die Zuständigkeit spezifische Fragen im 
Hinblick auf güterrechtliche Drittbeziehungen auf. So ist insbesondere völlig 
ungeklärt, ob die güterrechtlichen Gerichtsstände der Art.  4 ff. EuGüVO/ 
EuPartVO überhaupt auch auf Streitigkeiten mit Dritten Anwendung finden und, 
wenn ja, unter welchen Voraussetzungen dies der Fall. Mit anderen Worten gilt 
es, die Gerichtsstände der EuGüVO/EuPartVO von den allgemein-zivilrechtli-
chen Gerichtsständen der Brüssel Ia-VO abzugrenzen.

III. Güterrecht

Im Hinblick auf den Begriff des „Güterrechts“ bedarf es einer terminologischen 
Klarstellung: Zu unterscheiden ist der Güterrechtsbegriff der Güterrechtsverord-
nungen (vgl. Art.  1 Abs.  1 S.  1 EuGüVO/EuPartVO: „eheliche Güterstände“/
„Güterstände eingetragener Partnerschaften“) von den Güterrechtsbegriffen, die 

45 Weber, DNotZ 2016, 659 (661); die Rede ist auch von „gemischten Rechtsakten“, siehe 
Martiny, ZfPW 2017, 1 (5).

46 Vgl. MünchKomm-BGB/von Hein, Einl. IPR Rn.  316, der von einer „Integration von 
IPR und IZVR“ im EU-Recht spricht und die beiden Teilgebiete „als funktional komplementä-
re Bestandteile einer einheitlichen Materie ,Europäisches IPR/IZVR‘“ begreift.

47 Schack, IZVR, Rn.  26.
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im nationalen Kollisionsrecht (z. B. in Art.  15 EGBGB a. F.) und in den nationa-
len Sachrechten existieren. Letztere sind je nach Rechtsordnung unterschiedlich 
weit gefasst und in der Regel enger als der Güterrechtsbegriff der Güterrechts-
verordnungen. So unterscheiden etwa das deutsche materielle Güterrecht und 
das autonome deutsche Güterkollisionsrecht zwischen „Güterrecht“ im Sinne 
des güterstandsspezifischen Vermögensrechts und den vermögensrechtlichen 
„allgemeinen Ehewirkungen“, die unabhängig vom konkreten Güterstand gelten. 
Wie noch gezeigt wird, nehmen die Güterrechtsverordnungen auf solche syste-
matischen Unterscheidungen im nationalen Recht keine Rücksicht. Im Folgen-
den ist mit dem Terminus „Güterrecht“ der weite Güterrechtsbegriff der Güter-
rechtsverordnungen gemeint, wenn nicht ausdrücklich auf einen nationalen Gü-
terrechtsbegriff Bezug genommen wird.

C. Gang der Untersuchung

Auslöser für die Drittschutzproblematik sind die Divergenzen in den nationalen 
Güterrechtsordnungen. Deswegen soll im 1. Teil ein systematischer und rechts-
vergleichender Überblick über die unterschiedlichen Typen drittschutzrelevanter 
güterrechtlicher Normen gegeben werden.

Die angedeuteten Fragen der Drittbeziehungen und des Drittschutzes im Kol-
lisionsrecht der Güterrechtsverordnungen können nicht losgelöst von übergeord-
neten Zusammenhängen diskutiert werden. Deswegen sollen im 2. Teil einige 
Grundlagen zu den Güterrechtsverordnungen skizziert werden, auf denen die 
weitere Untersuchung aufbaut. Hier werden auch Probleme des Anwendungsbe-
reichs der Verordnungen behandelt, die speziell im Zusammenhang mit güter-
rechtlichen Drittbeziehungen auftreten können.

Bevor auf kollisionsrechtliche Fragen der Drittbeziehungen und des Dritt-
schutzes eingegangen wird, soll im 3. Teil die internationale gerichtliche Zustän-
digkeit im Rahmen güterrechtlicher Drittbeziehungen beleuchtet werden. Da die 
internationale Zuständigkeit dem Kollisionsrecht systematisch vorgelagert ist 
und sie auch als Erstfrage innerhalb einzelner Kollisionsnormen eine wichtige 
Rolle spielt, sind diese Zuständigkeitsfragen vorab zu klären.

Im 4. Teil wird die Reichweite des Güterstatuts im Hinblick auf Drittbeziehun-
gen untersucht. Es stellt sich die Frage, inwieweit die im 1. Teil dargestellten 
ehevermögensrechtlichen Regelungskomplexe überhaupt dem Kollisionsrecht 
der Güterrechtsverordnungen unterliegen. Nur wenn eine Fragestellung mit 
Drittbezug überhaupt güterrechtlich qualifiziert werden kann, besteht auch Be-
darf für Drittschutz im Kollisionsrecht der Verordnungen; und umgekehrt be-
trachtet können die drittschützenden Kollisionsnormen der Verordnung auch nur 
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insoweit Anwendung finden. Zu diesem Themenkomplex gehört auch die prob-
lematische Abgrenzung zwischen Güter- und Sachenstatut, die für die Frage der 
dinglichen Vermögenszuordnung und damit für die vermögensrechtlichen Dritt-
beziehungen der Ehegatten und Partner von großer Bedeutung ist.

Während im 4. Teil der Anknüpfungsgegenstand der Kollisionsnormen der Gü-
terrechtsverordnung in den Blick genommen wird, beschäftigt sich der 5. Teil mit 
den Anknüpfungsmomenten. Es soll ein Überblick über die Vorschriften zur 
Rechtswahl (Art.  22 bis 24 EuGüVO/EuPartVO) und zur objektiven Anknüpfung 
(Art.  26 EuGüVO/EuPartVO) gegeben und dabei aufgezeigt werden, an welchen 
Punkten die Anknüpfungsregeln in ihrer konkreten Ausgestaltung zu einem Be-
dürfnis für einen kollisionsrechtlichen Drittschutz führen. Die hier aufgeworfenen 
Fragestellungen bilden die Grundlage für die folgenden beiden Teile, die sich mit 
den Drittschutzregelungen der Güterrechtsverordnungen befassen.

Der 6. Teil beschäftigt sich zunächst mit Fragen des Bestandsschutzes, die in-
folge eines rückwirkenden Statutentauschs oder eines Statutenwechsels auftreten 
können, also mit den Drittschutzklauseln in Art.  22 Abs.  3 EuGüVO/EuPartVO 
und Art.  26 Abs.  3 UAbs.  3 EuGüVO/Art.  26 Abs.  2 UAbs.  3 EuPartVO. Diese 
extrem knapp formulierten und insofern unscheinbaren Normen bergen eine 
Vielzahl von Auslegungsproblemen, deren Klärung der Verordnungsgeber der 
richterlichen Normkonkretisierung überlassen hat.

Die zweite Spielart des Drittschutzes, der Schutz gutgläubiger Dritter, wird 
dann im 7. Teil behandelt. Die hierfür maßgeblichen Verkehrsschutzregelungen 
in Art.  28 EuGüVO/EuPartVO haben in ihrer endgültigen Fassung erst sehr spät 
den Weg in die Entwurfstexte gefunden. Obwohl sie der Verordnungsgeber deut-
lich detaillierter ausgestaltet hat als die Bestandsschutzklauseln, werfen sie eben-
falls eine ganze Reihe – teils auch ganz grundlegender – Auslegungsfragen auf.

Zuletzt wird im 8. Teil das problematische Verhältnis zwischen Verkehrsschutz 
(Art.  28 EuGüVO/EuPartVO) und dem Vorbehalt für Eingriffsnormen der lex 
fori (Art.  30 EuGüVO/EuPartVO) beleuchtet.

Der europäische Gesetzgeber hat sich erklärtermaßen48 darum bemüht, die 
 EuGüVO und die EuPartVO so weit wie möglich parallel auszugestalten. Dies 
zeigt sich schon in der Artikel-Nummerierung, die durchgängig parallel ver-

48  Vgl. den Vermerk des Ratsvorsitzes für den Rat vom 27.11.2014 zum Vorschlag für eine 
Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung und 
die Vollstreckung von Entscheidungen in Fragen des ehelichen Güterstands sowie zum Vor-
schlag für eine Verordnung des Rates über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung und die Vollstreckung von Entscheidungen im Bereich des Güterrechts eingetra-
gener Partnerschaften – Sachstand, Dok. 16171/14, JUSTCIV 313, S.  3 (unter 9. ii.).
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läuft.49 Auch inhaltlich entsprechen sich die meisten Regelungen. Aufgrund die-
ser weitgehenden Parallelität wäre eine getrennte Behandlung der EuGüVO und 
der EuPartVO in dieser Untersuchung nicht zweckmäßig. Die einzelnen The-
menbereiche werden vielmehr entweder zusammen für beide Verordnungen50 
oder – wo dies zum Zweck einer vereinfachten Darstellung sinnvoll erscheint – 
allein anhand der EuGüVO behandelt. Auf eventuelle inhaltliche Abweichungen 
wird jeweils innerhalb der einzelnen Themenkomplexe eingegangen.

49 Dies gilt allerdings leider nicht für die Nummerierung der Erwägungsgründe, die ab  
EG 36 auseinanderlaufen.

50 Die Parallelnormen werden dabei jeweils zusammengefasst zitiert.





1. Teil:

Güterrechtliche Drittbeziehungen im Sachrecht – 
eine rechtsvergleichende Systematisierung

Eingangs wurde bereits auf einige Regelungstypen aus dem materiellen Güter-
recht hingewiesen, die vermögensrechtliche Wirkungen gegenüber Dritten ent-
falten. Die sachrechtliche Ausgangslage soll im Folgenden vertieft werden. Die 
Darstellung verfolgt dabei zwei Ziele:

Zum einen sollen die vielfältigen Erscheinungsformen vermögensrechtlicher 
Regelungen mit Drittbezug, die in den nationalen Güterrechtsordnungen existie-
ren, einer Systematisierung unterzogen werden. Diese soll sich nicht am syste-
matischen Aufbau der einschlägigen nationalen Gesetze orientieren, sondern 
vielmehr an den Rechtsfolgen, die von den einzelnen Regelungstypen für die 
Rechtsbeziehungen mit Dritten ausgehen. Es wird also die Perspektive eines 
Dritten eingenommen, der mit einer verheirateten Person ein Rechtsgeschäft ab-
schließen möchte oder der bereits in einer Rechtsbeziehung mit einer verheirate-
ten Person steht und – etwa als Gläubiger eines Anspruchs – nach möglichen 
Auswirkungen des Familienvermögensrechts auf seine bestehenden Rechte 
fragt. Ob die im Folgenden angesprochenen Regelungstypen auf kollisionsrecht-
licher Ebene auch tatsächlich güterrechtlich zu qualifizieren sind, ob sie also 
unter das Güterstatut der Güterrechtsverordnungen fallen, wird dann noch im 
weiteren Verlauf der Untersuchung geklärt.1

Zum anderen sollen innerhalb der einzelnen Regelungstypen die Unterschiede 
aufgezeigt werden, die zwischen den verschiedenen nationalen Rechtsordnungen 
existieren. Diese sind der Grund für das Erfordernis eines kollisionsrechtlichen 
Drittschutzes. Es kann und muss sich dabei nicht um eine umfassende Zusam-
menstellung sämtlicher Rechtsordnungen handeln, die nach den Kollisionsnor-
men der Güterrechtsverordnungen zur Anwendung berufen sein können. Dies 
wären wegen des Grundsatzes der universellen Geltung (Art.  20 EuGüVO/ 
EuPartVO)2 nicht nur die Rechtsordnungen der an der Verstärkten Zusammenar-
beit beteiligten Staaten, sondern auch diejenigen der übrigen EU-Mitgliedstaaten 
und sogar diejenigen sämtlicher „echter“ Drittstaaten. Es geht vielmehr darum, 

1 Siehe unten 4. Teil. (S. 201 ff.).
2 Dazu noch 2. Teil C. II. (S. 131 f.).
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die Bandbreite der existierenden Unterschiede in den nationalen Rechtsordnun-
gen aufzuzeigen und auf ihre Relevanz für den kollisionsrechtlichen Drittschutz 
zu untersuchen. Dies soll allein anhand der Regelungen zum ehelichen Güter-
recht geschehen. Dies zum einen aus Gründen der Vereinfachung der Darstel-
lung; zum anderen sind die güterrechtlichen Wirkungen eingetragener Partner-
schaften regelmäßig entweder an diejenigen der Ehe angelehnt3 oder in ihren 
vermögensrechtlichen Wirkungen weniger weitreichend4. Anhand der nationalen 
Regelungen zum Güterrecht eingetragener Partnerschaften ließen sich die Unter-
schiede im Sachrecht und die Drittschutzrelevanz daher weniger plastisch und 
nur punktuell demonstrieren.

Eine in dieser Weise zugeschnittene rechtsvergleichende Analyse liegt – so-
weit ersichtlich – noch nicht vor. Sie orientiert sich an dem bei der Rechtsverglei-
chung auf Mikroebene üblichen funktionalen Ansatz5. Die funktionale Methode 
erscheint gerade für den Zweck der vorliegenden Untersuchung besonders geeig-
net, da sie dazu beiträgt, den Umfang des Güterstatuts zu konkretisieren: Sie er-
leichtert auf kollisionsrechtlicher Ebene die Identifizierung der Rechtsfragen 
bzw. Rechtsinstitute, die den Gegenstand der Qualifikation bilden, und ist unver-
zichtbar zur Beantwortung der Frage, welche Rechtsnormen von der Verweisung 
der EuGüVO erfasst sind. Zudem kommt der Funktion eines bestimmten Rege-
lungstypus Bedeutung für eine mögliche Einordung als Eingriffsnorm zu.

Die zu untersuchenden Regelungstypen lassen sich zunächst in folgende zwei 
Hauptgruppen einteilen: Der erste Komplex umfasst ehebedingte Grenzen der 
Verpflichtungs- und Verfügungsmacht der Ehegatten (dazu A.), der zweite die 
Haftung der Ehegatten für Ansprüche Dritter (dazu B.). Daneben existieren 
punktuell verschiedene weitere Regelungstypen mit unmittelbarer Relevanz für 
Dritte, die sich keiner dieser Kategorien zuordnen lassen (dazu C.).

3 Vgl. etwa zur deutschen Lebenspartnerschaft die §§  6 ff. LPartG; siehe allerdings zum 
zeitlichen Geltungsbereich des LPartG noch 2. Teil C. III. 1. b). Siehe weitere Nachw. zu den 
nationalen Rechtsordnungen, die die Wirkungen einer eingetragenen Partnerschaft denen der 
Ehe gleichstellen oder nahezu gleichstellen, bei Dutta, ZEuP 2016, 427 (627 Fn.  626); Dutta, 
AcP 216 (2016), 609 (626 Fn.  63).

4 Siehe z. B. zum französischen pacte civil de solidarité (PACS) die Art.  515-4 ff. franzCC. 
Weitere Beispiele bei Dutta, AcP 216 (2016), 609 (630 f.).

5 Vgl. hierzu etwa Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, 
§  13 Rn.  11 ff.; Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, §  3 II. (S.  33 ff.).
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A. Grenzen der Verpflichtungs- und Verfügungsmacht  
der Ehegatten bei Rechtsgeschäften mit Dritten

Den Regelungen, die in der Kategorie der Grenzen der Verpflichtungs- und Ver-
fügungsmacht der Ehegatten zusammengefasst werden, ist gemein, dass sie sich 
auf die Wirksamkeit von Rechtsgeschäften auswirken, die einer der beiden Ehe-
gatten mit einem Dritten abschließt. In der Vergangenheit existierten in vielen 
Rechtsordnungen besondere Einschränkungen speziell für Rechtsgeschäfte der 
Ehefrau. Im Zuge der Verwirklichung des Gleichbehandlungsgrundsatzes wur-
den solche Vorschriften jedoch – soweit sie nicht beseitigt wurden – auf Ehemän-
ner erstreckt6 (und dort, wo eingetragene Partnerschaften geschaffen wurden7, 
auch auf diese). Der Rechtsverkehr, der bis dato von einer unbeschränkten Ver-
fügungs- und Verpflichtungsmacht von Männern ausgehen konnte, muss seither 
auch beim Abschluss von Verträgen mit Männern das anwendbare Güterrecht im 
Auge haben.8

Innerhalb dieser ersten Kategorie lassen sich wiederum drei Regelungsgrup-
pen unterscheiden: ehebedingte Regelungen über die allgemeine Geschäftsfähig-
keit (dazu I.), Beschränkungen der Verfügungsmacht (dazu II.) und Beschrän-
kungen der Verpflichtungsmacht (dazu III.).

I. Regelungen zur allgemeinen Geschäftsfähigkeit

1. Ehebedingte Einschränkung der Geschäftsfähigkeit der Frau

Sehr verbreitet waren früher allgemeine, also sämtliche Arten von Rechtsge-
schäften erfassende, Beschränkungen der Geschäftsfähigkeit der Frau infolge 
der Eheschließung. Auch in Europa existierten solche Beschränkungen, zum ei-
nen im englischen common law, aber auch in den romanischen Rechtsordnun-
gen.9 Heute sind sie in Europa ausgestorben und wohl auch weltweit nicht mehr 
anzutreffen. Als letztes außereuropäisches Land, das eine solche Regelung kennt, 

6 Vgl. Reithmann/Martiny/Hausmann, Internationales Vertragsrecht, Rn.  7.694.
7 Siehe zur Entwicklung Dutta, AcP 216 (2016), 609 (624 ff.) mit Überblick zu zahlreichen 

Rechtsordnungen.
8 Reithmann/Martiny/Hausmann, Internationales Vertragsrecht, Rn.  7.694.
9 Ausf. Boele-Woelki/Braat/Curry-Sumner (Hrsg.), European Family Law in Action, 

S.  47 ff. (Question 2) und zusammenfassend Boele-Woelki/Ferrand/González Beilfuss/Jän-
terä-Jareborg/Lowe/Martiny/Pintens, Principles of European family law, S.  44; siehe auch von 
Bar, International Encyclopedia of Comperative Law III/17: Personal Effects of Marriage, 
S.  30 mit Verweis auf die frühere Fassung des Art.  217 franzCC; vgl. auch Reithmann/Martiny/
Hausmann, Internationales Vertragsrecht, Rn.  7.699.
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galt Chile (Art.  137 chilCC a. F.10). Im Jahr 2000 wurde jedoch auch die dortige 
Regelung abgeschafft.11

2. Ehebedingte Erweiterung der Geschäftsfähigkeit Minderjähriger

Die umgekehrte Wirkung haben Regelungen, die minderjährigen Personen auf-
grund der Eheschließung vorzeitig die volle Geschäftsfähigkeit verleihen oder 
zumindest Einschränkungen der Geschäftsfähigkeit reduzieren. Solche Regelun-
gen sind heute nach wie vor sehr verbreitet12 und sehr unterschiedlich ausgestaltet.

In zahlreichen Rechtsordnungen erwirbt der Minderjährige mit der Eheschlie-
ßung den Status der Volljährigkeit (Prinzip „Heirat macht mündig“). An die Voll-
jährigkeit sind meist eine Vielzahl von Rechtsfolgen geknüpft (z. B. das Wahl-
recht oder das Entfallen der Anwendbarkeit von Jugendschutzvorschriften). Ins-
besondere verleiht die Volljährigkeitserklärung dem Minderjährigen die volle 
Geschäftsfähigkeit. Den Erwerb der Volljährigkeit durch Heirat kennen etwa das 
niederländische (Art.  1:233 BW13) und das türkische Recht (Art.  11 Abs.  2 
 türkZGB14). Im französischen (Art.  413-1 franzCC) und im österreichischen 
Recht (Art.  174 ABGB15) wird der Minderjährige kraft Heirat einem Volljährigen 
gleichgestellt. Auch in den meisten osteuropäischen Staaten existieren solche 
Regelungen.16

Andere Staaten kennen die sog. Emanzipation minderjähriger Personen auf-
grund der Eheschließung. Die Emanzipation ändert nichts am Status der Minder-
jährigkeit einer Person, sondern bezieht sich allein auf den Bereich der Ge-
schäftsfähigkeit.17 Der Grad der Emanzipation ist dabei in den verschiedenen 

10 Código Civil de la Républica de Chile vom 14.12.1855; siehe englische Übersetzung der 
Vorschrift bei von Bar, International Encyclopedia of Comperative Law III/17: Personal Effects 
of Marriage, S.  30.

11 Siehe Staudinger/Mankowski, BGB, Art.  14 EGBGB Rn.  231.
12 Siehe den umfassenden tabellarischen Überblick bei Staudinger/Hausmann, BGB, An-

hang zu Art.  7 EGBGB; siehe auch Reithmann/Martiny/Hausmann, Internationales Vertrags-
recht, Rn.  7.928.

13 Burgerlijk Wetboek (niederländisches Zivilgesetzbuch), in Kraft getreten am 1.10.1838, 
siehe Nachw. in Teil „Einführung“ Fn.  34.

14 Türk Medenî Kanunu (türkisches Zivilgesetzbuch) vom 22.1.2001, siehe Nachw. in Teil 
„Einführung“ Fn.  41.

15 Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch vom 1.6.1811, abrufbar unter <https://www.jus 
line.at/gesetz/abgb> (zuletzt abgerufen am 20.4.2019).

16 Vgl. die Auflistung bei Reithmann/Martiny/Hausmann, Internationales Vertragsrecht, 
Rn.  7.928.

17 Zur Unterscheidung zwischen Regelungen über die Erlangung der Volljährigkeit und 
über die Emanzipation Reithmann/Martiny/Hausmann, Internationales Vertragsrecht, Rn.  7. 
926 ff.; Staudinger/Hausmann, BGB, Art.  7 EGBGB Rn.  52, 136 f.
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Rechtsordnungen ganz unterschiedlich ausgestaltet: In einigen Rechtsordnungen 
wie etwa im portugiesischen Recht (Art.  132 i. V. m. Art.  133 portCC18) erlangt 
der bzw. die Minderjährige – im Ergebnis wie bei der Volljährigkeitserklärung 
– die volle Geschäftsfähigkeit. In anderen Rechtsordnungen führt die Emanzipa-
tion hingegen nur zu einer Erweiterung seiner Geschäftsfähigkeit; bestimmte 
Einschränkungen für außergewöhnliche oder besonders folgenreiche Arten von 
Geschäften bleiben bestehen. In diese Kategorie gehören etwa das belgische 
(Art.  476 Abs.  1 i. V. m. Art.  481 ff. belgCC19) und das italienische Recht (Art.  390 
i. V. m. Art.  394 italCC20).21

Gemeinsam ist den Regelungen über die vorzeitige Erlangung der Volljährig-
keit und denen über die Emanzipation, dass sie ihre Rechtswirkungen ipso iure 
allein aufgrund der Eheschließung entfalten. Zwar kennen einige Rechtsordnun-
gen auch die Volljährigkeitserklärung bzw. die Emanzipation kraft gerichtlicher 
Entscheidung, so etwa das französische Recht (siehe Art.  413-2 ff. franzCC). Im 
Hinblick auf die ehebedingte Volljährigkeit bzw. Emanzipation bedarf es einer 
solchen Gestaltungsentscheidung aber gerade nicht (vgl. nur Art.  413-1 franzCC: 
„émancipé de plein droit par le mariage“).

Eine Dritte Gruppe von Rechtsordnungen kennt weder eine ehebedingte Voll-
jährigkeitserklärung noch eine ehebedingte Emanzipation. Ist im Einzelfall ein 
solches Recht berufen, könnte dies einen Anwendungsfall für kollisionsrechtli-
che Drittschutzregeln begründen.22 Allerdings wird die praktische Bedeutung der 
Drittschutzproblematik zunehmend dadurch entschärft, dass das Ehemündig-
keitsalter in immer mehr Rechtsordnungen angehoben und dem regulären Voll-
jährigkeitsalter angeglichen wird bzw. Dispensmöglichkeiten für vorgezogene 

18 Código Civil Português (portugiesisches Zivilgesetzbuch) vom 25.11.1966, siehe Nachw. 
in Teil „Einführung“ Fn.  30.

19 Code civil belge (belgisches Zivilgesetzbuch), in Kraft getreten am 21.3.1804, siehe 
Nachw. in Teil „Einführung“ Fn.  33.

20 Codice civile italiano (italienisches Zivilgesetzbuch) vom 16.3.1942; siehe Angaben zu 
den letzten Änderungen und eine deutsche Übersetzung (in Auszügen) bei Henrich, in: Berg-
mann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Italien, S.  63 ff.

21 Nach Art.  481 Abs.  1 Halbs. 1 belgCC darf der verheiratete Minderjährige etwa keine 
Mietverträge abschließen, deren Dauer neun Jahre übersteigt. Nach Art.  394 Abs.  1 italCC kann 
der minderjährige Ehegatte alle Geschäfte vornehmen, die nicht über die ordentliche Verwal-
tung (l’ordinaria amministrazione) hinausgehen.

22 Zur Frage, ob Regelungen über die ehebedingte Volljährigkeitserklärung oder Emanzipa-
tion güterrechtlich zu qualifizieren sind, sodass sich der Drittschutz nach Art.  28 EuGüVO 
richtet, oder ob sie unter das Geschäftsfähigkeitsstatut fallen (vgl. Art.  1 Abs.  2 lit.  a EuGüVO), 
unten noch 4. Teil C. I. (S. 222 ff.).
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Eheschließungen abgeschafft werden, so etwa in Schweden (siehe §  2:1 
 swEheG23 n. F.24) und in Deutschland (siehe §  1303 BGB n. F.25).

II. Beschränkungen bei Verfügungen zugunsten Dritter

Von den angesprochenen Regelungen über die allgemeine (ehebedingt einge-
schränkte oder erweiterte) Geschäftsfähigkeit sind eherechtliche Vorschriften zu 
unterscheiden, die speziell die Verfügungsmacht der Ehegatten betreffen. Sie be-
schränken den einzelnen Ehegatten insofern, als er nicht alleine – ohne Zustim-
mung des jeweils anderen – wirksam zugunsten Dritter über einen bestimmten 
Vermögensgegenstand verfügen kann.

Die Verfügungsmacht kann zum einen aus güterstandsspezifischen Gründen 
beschränkt sein. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die Ehegatten in einem 
Güterstand der Gütergemeinschaft leben und der betroffene Vermögensgegen-
stand zum Gesamtgut gehört. Es handelt sich insofern um güterstandsspezifische 
Beschränkungen der Verfügungsmacht, die aus der gesamthänderischen Bin-
dung des gemeinschaftlichen Vermögens folgen (dazu 1.). Daneben existieren in 
zahlreichen Rechtsordnungen besondere Verfügungsbeschränkungen, die nicht 
aus einem güterstandsspezifischen Vermögensverwaltungssystem folgen, son-
dern die als punktuelle Regelungen spezielle familienrechtliche Schutzzwecke 
verfolgen (z. B. den Schutz der Familienwohnung als Grundlage der ehelichen 
Gemeinschaft). Sie gelten innerhalb der jeweiligen Rechtsordnung zumeist un-
abhängig davon, in welchem konkreten Güterstand (gesetzlicher Güterstand oder 
Wahlgüterstand) die Ehegatten leben (dazu 2.). Beschränkungen der Verfügungs-
macht der Ehegatten können sich auch aus vertraglichen Vereinbarungen zwi-
schen den Ehegatten ergeben. In einzelnen Rechtsordnungen existieren güter-
rechtliche Regelungen, die solche Vereinbarungen auch mit Wirkung zulasten 
Dritter erlauben (dazu 3.).

1. Güterstandsspezifische Beschränkungen der Verfügungsmacht

Die in den nationalen Rechtsordnungen existierenden Güterstandssysteme wur-
den bereits an anderer Stelle beschrieben und verglichen.26 Im Mittelpunkt sol-

23 Äktenskapsbalk (schwedisches Ehegesetzbuch), Gesetz Nr.  1987:230 vom 14.5.1987, 
siehe Nachw. in Teil „Einführung“ Fn.  32.

24 Siehe zur Änderung des §  2:1 swEheG (in Kraft seit 1.7.2015) Giesen, in: Bergmann/
Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Schweden, S.  27.

25 Siehe Art.  1 des Gesetzes zur Bekämpfung von Kinderehen vom 17.7.2017 (BGBl. I, 
S.  2429), in Kraft getreten am 22.7.2017.

26 Siehe zu ausgewählten europäischen Rechtsordnungen die Länderberichte bei Boele- 
Woelki/Braat/Curry-Sumner (Hrsg.), European Family Law in Action, S.  237 ff.; zusammenfas-
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cher Analysen stehen zumeist die güterrechtlichen Innenbeziehungen zwischen 
den Ehegatten, insbesondere die Frage, ob bzw. wie das den Ehegatten gehören-
de Vermögen bei Beendigung des Güterstands (insbesondere im Fall der Schei-
dung) aufzuteilen ist. Dieser Komplex des Güterrechts gewinnt für den Bereich 
der Drittbeziehungen und des Drittschutzes im Güterkollisionsrecht nur in be-
stimmten Sonderkonstellationen Bedeutung.27 Für die Zwecke der vorliegenden 
Untersuchung genügt es daher, diesen Bereich nur in Grundzügen zu skizzieren. 
Der Fokus ist vielmehr auf die Unterschiede innerhalb derjenigen Regelungs-
komplexe des Güterrechts zu richten, die unmittelbar die Rechtsbeziehungen zu 
Dritten während der Ehe betreffen. Im Zusammenhang mit Verfügungen an Drit-
te interessiert allein, wie in den unterschiedlichen Güterständen die Verwaltungs-
befugnis zwischen den Ehegatten über das ihnen gehörende Vermögen verteilt 
ist, und welche Auswirkungen eine Befugnisüberschreitung auf die Wirksamkeit 
der Verfügung gegenüber dem Dritten hat.

Daran orientiert sich auch die folgende Systematisierung der verschiedenen 
Güterstandstypen, die in den nationalen Rechtsordnungen vorkommen.28 Es ist 
zunächst zwischen zwei Grundformen von Güterständen zu unterscheiden: der 
Gütergemeinschaft und der Gütertrennung.

send Boele-Woelki/Ferrand/González Beilfuss/Jänterä-Jareborg/Lowe/Martiny/Pintens, Prin-
ciples of European family law, S.  12 ff., S.  140 ff.; siehe weiterhin Consortium Asser – UCL, 
Analyse Comparative des Rapports Nationaux et Propositions d’Harmonisation (2003), franzö-
sische Fassung abrufbar unter <ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/regimes/report_re 
gimes_030703_fr.pdf> (zuletzt abgerufen am 20.4.2019), S.  72 ff.; Henrich, Dieter/Schwab, 
Dieter (Hrsg.), Eheliche Gemeinschaft, Partnerschaft und Vermögen im europäischen Vergleich, 
passim; siehe zusammenfassend auch Dengel, Vereinheitlichung des Internationalen Ehegüter-
rechts, S.  21 ff.; Reithmann/Martiny/Hausmann, Internationales Vertragsrecht, Rn.  7.699 ff., 
Rn.  7.737 ff.; Pintens, ZEuP 2009, 268 ff.; siehe auch das Online-Projekt „Couples of Europe – 
The law of couples in the 27 EU countries“ des Conseil des Notariats de l‘Union Européenne und 
der Universität Graz, abrufbar (auch in deutscher Sprache) unter <http://www.coupleseurope.eu/
de/home> (zuletzt abgerufen am 20.4.2019).

27 Zum einen können sie die Grundlage für sog. Rückholansprüche bilden, die es einem aus-
gleichsberechtigten Ehegatten erlauben, einen durch den anderen Ehegatten zuvor veräußerten 
Vermögensgegenstand vom Erwerber zurückzufordern, dazu unten a) cc) (S. 30 ff.). Zum an-
deren können sich im Rahmen der Vermögensverteilung bei Beendigung des Güterstands Fragen 
der dinglichen Vermögenszuordnung stellen, die sich z. B. bei der späteren Weiterveräußerung 
eines Gegenstandes an Dritte oder bei Vollstreckungsmaßnahmen Dritter in das eheliche Vermö-
gen auswirken. Auf kollisionsrechtlicher Ebene kann sich hier das Problem der Abgrenzung 
zwischen Güter- und Sachenstatut stellen; dazu unten 4. Teil D. II. 2. c) und d)  (S. 275 ff.).

28 Vgl. bereits die Gruppenbildung bei Dengel, Vereinheitlichung des Internationalen Ehe-
güterrechts, S.  45 ff.; vgl. abweichend hiervon die Systematisierung bei Boele-Woelki/Ferrand/
González Beilfuss/Jänterä-Jareborg/Lowe/Martiny/Pintens, Principles of European family 
law, S.  12 ff., die primär auf die Unterschiede bei den Scheidungsfolgen abstellt; siehe auch 
Würzburger Notarhandbuch/Hertel, Teil 7 Kap.  2 Rn.  71.
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a) Gütertrennung

aa) Erscheinungsformen der Gütertrennung

Was zunächst die Gütertrennung betrifft, so existieren wiederum verschiedene 
Erscheinungsformen, die in folgende Untergruppen eingeteilt werden können: 
die reine Gütertrennung (pure separation of property, séparation de biens pure et 
simple), die Zugewinngemeinschaft (participation in acquisition, participation 
aux acquêtes), die aufgeschobene Gütergemeinschaft (verzögerte Gütergemein-
schaft, deferred community of property, communauté de biens différée) und die 
Gütertrennung mit richterlicher Vermögensverteilung.29

Die Zugewinngemeinschaft findet sich als gesetzlicher Güterstand etwa in 
Deutschland (§§  1363 ff. BGBG) und in Griechenland (Art.  1397 ff. grZGB30). 
Um eine Form der Zugewinngemeinschaft handelt es sich auch bei der sog. Er-
rungenschaftsbeteiligung, die als gesetzlicher Güterstand in der Schweiz (Art.  181 
i. V. m. Art.  196 ff. schwZGB) und seit dem Jahr 200231 in der Türkei (Art.  202 
i. V. m. Art.  218 ff. türkZGB) gilt, wo weitgehend die Schweizer Regelungen über-
nommen wurden32. Die aufgeschobene Gütergemeinschaft ist gesetzlicher 
 Güterstand in den skandinavischen Ländern, namentlich in Dänemark (§§  15 ff. 
dänEhewG33), Finnland (§§  34 ff. finEheG34), Island (Art.  53 ff. islEheG35),

29 Zur Terminologie Boele-Woelki/Ferrand/González Beilfuss/Jänterä-Jareborg/Lowe/
Martiny/Pintens, Principles of European family law, S.  17.

30 Astikos Kodikas (Αστικός Κώδικας, griechisches Zivilgesetzbuch) vom 15.3.1940, siehe 
Nachw. in Teil „Einführung“ Fn.  29. Siehe zur griechischen Zugewinngemeinschaft im Einzel-
nen von Huebner/Vlachopoulos, in: Rieck (Hrsg.), Ausländisches Familienrecht, Griechenland, 
Rn.  10; Tsantini, in: Süß/Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa, Länderbericht Griechenland, Rn.  21; 
Stamatiadis, in: Süß/Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa, Länderbericht Griechenland, Rn.  64 ff.

31 Zuvor galt als gesetzlicher Güterstand die reine Gütertrennung, allerdings mit gewissen 
richterrechtlichen Korrekturen; siehe hierzu und zum Übergangsrecht Rumpf/Odenthal, in: 
Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Türkei, S.  34 f.; 
Yarayan, NZFam 2016, 1147 (1148 f.).

32 Münch/Süß, Familienrecht, §  20 Rn.  216.
33 Lov om ægteskabs indgåelse og opløsningvom (dänisches Ehewirkungsgesetz) vom 

18.3.1925, siehe Nachw. in Teil „Einführung“ Fn.  32. Siehe zur aufgeschobenen Gütergemein-
schaft in Dänemark („almindeligt formuefællesskab“) im Einzelnen Ring/Olsen-Ring, in: Süß/
Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa, Länderbericht Dänemark, Rn.  14 ff.

34 Avioliittolaki (finnisches Ehegesetz) Nr.  234 vom 13.6.1929, siehe Nachw. in Teil „Einfüh-
rung“ Fn.  32. Siehe zur aufgeschobenen Gütergemeinschaft im finnischen Recht im Einzelnen 
Arends, in: Bergmann/Ferid/Henrich (Hrsg.), Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Finnland, 
S.  29 f.; von Knorre, in: Süß/Ring (Hrsg.), Eherecht in Europa, Länderbericht Finnland Rn.  15, 17 ff.

35 Hjúskaparlög (isländisches Ehegesetz) Nr.  31/1993 vom 14.4.1993, siehe Nachw. in Teil 
„Einführung“ Fn.  32.


